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Präambel 
Die Soulsense GmbH (nachfolgend «Soulsense» oder «Anbieter») betreibt eine Akademie für 
integrale Begleitung, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung mit Sitz in der Schweiz. Im 
Rahmen ihres Qualitätssicherungssystems bietet Soulsense den «Soulsense Qualitätszirkel» an 
– ein Mitgliedschaftsprogramm für Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende von 
Soulsense-Ausbildungen und Dozierende. 

Dieser Vertrag regelt die Aufnahme in den Soulsense Qualitätszirkel, die Nutzung des Soulsense 
Qualitätslabels sowie alle damit verbundenen Rechte und Pflichten. Er basiert auf den 
Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220), des revidierten 
Datenschutzgesetzes (nDSG; SR 235.1, in Kraft seit 1. September 2023), des 
Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) sowie des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG; SR 241). 

§ 1  Vertragsparteien 

1.1  Anbieter 

Firma Soulsense GmbH 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach Schweizer 
Recht 

Handelsregistereintrag Kanton Thurgau 

Adresse Brunnenstrasse 6, 8575 Bürglen TG 

UID-Nummer CHE-114.126.783 

E-Mail info@soulsense.ch 

Datenschutz-E-Mail info@soulsense.ch 
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Kündigungs-E-Mail info@soulsense.ch  

Website www.soulsense.ch 
 

1.2  Mitglied / Lizenznehmerin bzw. Lizenznehmer 
(Nachfolgend «Mitglied» oder «Lizenznehmerin / Lizenznehmer») 

Mit der Online-Anmeldung über die Homepage Soulsense Qualitäszirkel - Soulsense gilt dieser 
Vertrag als verbindlich abgeschlossen.  

Die Daten werden direkt durch den/die Lizenznehmer/in bei der Anmeldung eingetragen und 
gelten damit als gültig. Adressänderungen liegen in der Meldepflicht des Lizenznehmers.  

§ 2  Gegenstand des Vertrags 
Dieser Vertrag regelt die Mitgliedschaft im Soulsense Qualitätszirkel (nachfolgend 
«Qualitätszirkel») sowie die Lizenzierung des Soulsense Qualitätslabels. Der Qualitätszirkel ist 
ein Dienstleistungspaket von Soulsense für Absolventinnen und Absolventen sowie aktuelle 
Studierende von Soulsense-Ausbildungen und Dozierende. 

Der Qualitätszirkel ist weder ein Verein noch eine Gesellschaft im Sinne der Art. 60 ff. ZGB 
bzw. Art. 530 ff. OR. Es werden keine vereins- oder gesellschaftsrechtlichen Mitgliedschafts- oder 
Teilhaberechte begründet.  

 

2.1  Mitgliedschaftskategorien 
Es bestehen folgende Mitgliedschaftskategorien: 

• Absolventinnen/Absolventen: Personen mit abgeschlossenem Soulsense-Zertifikat 
oder -Diplom. Vollständige Labelnutzung gemäss § 8. 

• Studierende: Personen im laufenden Ausbildungsprozess bei Soulsense. 
Eingeschränkte Labelnutzung; die Bezeichnung «Member Soulsense Qualitätszirkel» ist 
erst nach erfolgreichem Abschluss gestattet. Bis zum Zeitpunkt einer Zertifizierung oder 
Diplomierung nach Soulsense ist folgende Bezeichnung zu verwenden «Member 
Soulsense Qualitätszirkel iA.» Das Jahreslogo des Qualitätszirkels darf verwendet 
werden. 

• Dozentinnen/Dozenten: Autorisierte Lehrpersonen von Soulsense. Zusätzliche Rechte 
und Pflichten gemäss Dozentenvertrag; der vorliegende Vertrag gilt ergänzend für die 
Qualitätszirkel-Mitgliedschaft. 

 

Soulsense kann weitere Kategorien einführen. Änderungen werden gemäss § 10 kommuniziert. 

§ 3  Aufnahmevoraussetzungen 
Die Mitgliedschaft setzt voraus: 

• Ausbildungsnachweis: Mindestens ein gültiges Soulsense-Zertifikat, -Diplom oder ein 
laufender Studienvertrag mit Soulsense. 

https://www.soulsense.ch/ausbildung/moments/qualitaeszirkel/
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• Identitätsnachweis: Vollständige und korrekte Angaben (Anmeldung über Homepage 
Soulsense) Soulsense Qualitäszirkel - Soulsense 

• Bezahlter Jahresbeitrag: Fristgerechte Zahlung gemäss § 6. 

• Akzeptanz der Ethik-Charta: Das Mitglied erklärt die Einhaltung der Ethik-Charta von 
Soulsense (Anhang A). 

 

Das Mitglied versichert die Richtigkeit aller Angaben. Soulsense ist berechtigt, Kopien der 
Ausbildungsnachweise einzufordern. Bei falschen Angaben ist Soulsense berechtigt, die 
Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden, ohne dass ein Anspruch auf Rückerstattung 
des Jahresbeitrags entsteht. 

 

§ 5  Mitgliedschaft und Laufzeit 

5.1  Beginn und Laufzeit 
Die Mitgliedschaft beginnt jeweils am 31. März des Anmeldejahrs und endet am 30. März des 
Folgejahrs (Mitgliedschaftsjahr). Massgebend ist die vollständige Zahlung des Jahresbeitrags. 
Es sind ausschliesslich ganze Mitgliedschaftsjahre möglich. 

Das erste Mitgliedschaftsjahr wird mit Vertragsunterzeichnung begründet; bei einer Anmeldung 
nach dem 30. Dezember des Anmeldejahrs auf Wunsch des Mitglieds bis zum 30. März des 
übernächsten Jahres (d. h. 15 Monate), ohne dass eine zusätzliche Gebühr anfällt. 

5.2  Automatische Verlängerung 
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern keine schriftliche 
Kündigung (E-Mail oder Brief) bis spätestens 1. Januar des laufenden Mitgliedschaftsjahrs (d. h. 
des Jahrs, in dem die Mitgliedschaft endet) bei Soulsense eingeht. 

5.3  Ordentliche Kündigung 

Die Kündigung hat schriftlich per E-Mail an info@lsoulsense.ch zu erfolgen. Massgeblich für die 
Wahrung der Frist ist der Zugang der Kündigung bei Soulsense. 

5.4  Ausserordentliche Kündigung durch Soulsense 
Soulsense ist berechtigt, die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung und ohne anteilige 
Kostenerstattung zu beenden, wenn das Mitglied: 

• gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrags verstösst, namentlich das 
Qualitätslabel missbräuchlich verwendet; 

• falsche Angaben über Ausbildungsnachweise oder sonstige vertragswesentliche 
Tatsachen gemacht hat; 

• trotz schriftlicher Mahnung und Nachfrist von 14 Tagen die Qualitätsanforderungen 
gemäss § 7 nicht erfüllt; 

• das Ansehen von Soulsense durch sein Verhalten in der Öffentlichkeit (inkl. sozialen 
Medien) schwerwiegend schädigt; oder 

https://www.soulsense.ch/ausbildung/moments/qualitaeszirkel/
mailto:info@lsoulsense.ch
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• in Verzug mit dem Jahresbeitrag und trotz Mahnung mit Nachfrist von 10 Arbeitstagen in 
Zahlungsverzug bleibt. 

5.5  Ausserordentliche Kündigung durch das Mitglied 
Das Mitglied ist berechtigt, die Mitgliedschaft ausserordentlich auf das Ende des laufenden 
Mitgliedschaftsjahrs zu kündigen, wenn Soulsense wesentliche Vertragspflichten (insb. 
Erbringung der Leistungen gemäss § 6) trotz schriftlicher Mahnung mit einer Nachfrist von 30 
Tagen nicht erfüllt. In diesem Fall hat das Mitglied Anspruch auf anteilige Rückerstattung des 
Jahresbeitrags. 

5.6  Folgen der Beendigung 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft — gleich aus welchem Grund — erlischt das Recht zur 
Verwendung des Soulsense Qualitätslabels und aller damit verbundenen Bezeichnungen 
sofort. Das Mitglied verpflichtet sich, das Label unverzüglich aus allen Kommunikationsmitteln, 
Websites, sozialen Medien und gedruckten Unterlagen zu entfernen. Bereits bezahlte 
Jahresbeiträge werden grundsätzlich nicht rückerstattet, ausser bei ausserordentlicher 
Kündigung durch das Mitglied gemäss § 5.5. 

§ 6  Leistungen des Soulsense Qualitätszirkels 
Die Mitgliedschaft umfasst die nachfolgenden Leistungen. Soulsense behält sich vor, Leistungen 
anzupassen, sofern der Gesamtcharakter des Qualitätszirkels sowie der wesentliche 
Leistungsumfang erhalten bleiben. Soulsense ist berechtigt, das Leistungsangebot mit einer 
Ankündigung von mindestens 30 Tagen vor Ablauf des laufenden Mitgliedschaftsjahrs 
anzupassen. 

6.1  Soulsense Qualitätslabel 
Mitglieder erhalten eine jährliche schriftliche Bestätigung ihrer aktiven Mitgliedschaft und sind 
berechtigt, mit dem Soulsense Qualitätslabel als «Soulsense Member Qualitätszirkel» zu 
werben. Die genauen Nutzungsbedingungen sind in § 9 sowie in Anhang D (Labelrichtlinien) 
dieses Vertrags geregelt, welche integraler Bestandteil dieses Vertrags sind. 

6.2  Weiterbildungsangebote 
• Zwei Online-Tagesseminare exklusive für Mitglieder des QS-Zirkels: 

Weiterbildungstage zu aktuellen Themen aus dem Soulsense Portfolio. Daten und 
Themen werden mindestens 60 Tage im Voraus auf www.soulsense.ch bekannt gegeben. 
Nicht bezogene Seminartage verfallen; eine Übertragung auf das Folgejahr ist nicht 
möglich. 

• VIP-Pässe bei Community-Events: Besondere Zugänge zu ausgewählten Soulsense 
Community-Anlässen nach Massgabe des verfügbaren Platzangebots, ohne 
Rechtsanspruch auf einen bestimmten Anlass. 

6.3  Rabatte und Vergünstigungen 
• 5 % Rabatt auf Soulsense-Bildungsangebote: Gültig für alle regulären Kursgebühren 

von Soulsense. Ausgenommen sind bereits rabattierte Angebote, Pakete sowie 
Sonderaktionen, sofern nicht ausdrücklich anders kommuniziert. Nicht kumulierbar mit 
anderen Rabatten. 
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• Spezialrabatt Masterclass Souveränität: Mitglieder erhalten einen Spezialrabatt auf die 
Trainerausbildung «Masterclass Souveränität als Ausbilder/in» gemäss den jeweils 
kommunizierten Konditionen. 

• Partnerverbände: Soulsense vermittelt nach Möglichkeit vergünstigte Konditionen bei 
ausgewählten Berufs- und Fachverbänden. Kein Rechtsanspruch auf das 
Zustandekommen solcher Vergünstigungen. 

• Soulsense QS-Partner-Rabatte: Einkaufsvergünstigungen bei Partnerunternehmen. 
Aktuelle Partnerschaftsliste auf www.soulsense.ch  

 

6.4  Sichtbarkeit und Selbstvermarktung 
• VIP-News: Regelmässige Impulse und Brancheninformationen rund um die Themen der 

integralen Begleitung.  

6.5  Botschafterprogramm 
Mitglieder des Qualitätszirkels können als Soulsense Botschafterinnen und Botschafter tätig 
werden und dabei Soulsense-Angebote empfehlen und so eine Provision erhalten. Die Aufnahme 
in das Botschafterprogramm erfolgt auf Antrag und nach Prüfung durch Soulsense. Die konkreten 
Bedingungen (Provisionshöhe, Abrechnungsmodalitäten, erlaubte Werbemittel, Kündigung des 
Botschafterstatus) werden in einer separaten schriftlichen Botschaftervereinbarung geregelt, 
die bei Interesse auf Anfrage an info@soulsense.ch zugestellt wird. Auf die Aufnahme in das 
Botschafterprogramm besteht kein Rechtsanspruch. 

6.6  Qualitätsstudien 
Mitglieder werden eingeladen, an Soulsense-internen Qualitätsstudien und Methoden-
Weiterentwicklungsprozessen teilzunehmen. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle im Rahmen von 
Studien erhobenen Personendaten werden nach § 12 (Datenschutz) behandelt. 

§ 7  Mitgliederbeitrag 

7.1  Höhe des Jahresbeitrags 
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit CHF 150.00 pro Mitgliedschaftsjahr. Der Betrag ist exklusive 
Mehrwertsteuer (MWST). Sofern Soulsense der schweizerischen Mehrwertsteuerpflicht 
unterliegt, wird der MWST-Betrag zum gesetzlich gültigen Steuersatz zusätzlich in Rechnung 
gestellt und auf der Rechnung separat ausgewiesen.  

 

7.2  Anpassung des Jahresbeitrags 
Soulsense behält sich vor, den Jahresbeitrag mit einer Ankündigung von mindestens 60 Tagen 
vor Beginn des neuen Mitgliedschaftsjahrs anzupassen. Das Mitglied hat bei einer 
Beitragserhöhung von mehr als 10 % das Recht, die Mitgliedschaft per Ende des laufenden 
Mitgliedschaftsjahrs ausserordentlich zu kündigen, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gemäss 
§ 5.3. Wird keine Kündigung erklärt, gilt die Anpassung als akzeptiert. 

 

 

http://www.soulsense.ch/
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7.3  Fälligkeit und Zahlungsmodalitäten 
Der Jahresbeitrag ist jährlich im Voraus, spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung, zu 
bezahlen. Soulsense stellt die Rechnung jeweils zu Beginn des Mitgliedschaftsjahrs aus. 
Zahlungsmodalitäten: Banküberweisung auf das auf der Rechnung ausgewiesene Konto. 

7.4  Verzugszinsen und Säumnis 
Bei Zahlungsverzug schuldet das Mitglied ab dem Fälligkeitsdatum eine Mahngebühr. Soulsense 
ist berechtigt, die Mitgliedschaft und das Nutzungsrecht am Qualitätslabel während des Verzugs 
zu suspendieren. Bei Verzug von mehr als 30 Tagen nach zweiter Mahnung gilt § 5.4 
(ausserordentliche Kündigung). Der ausstehende Jahresbetrag bleibt in diesem Fall geschuldet.  

§ 8  Qualitätsanforderungen und Pflichten 
Der Qualitätszirkel steht für gelebte Qualitätsentwicklung. Zur Aufrechterhaltung der 
Mitgliedschaft verpflichtet sich das Mitglied, jährlich folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 

8.1  Supervision und Praxisreflexion (eine der Optionen) 
• Option A: Teilnahme an einem Soulsense Supervisionstag (kostenpflichtig) 

• Option B: Peer-Supervision durch ein anderes Mitglied des Soulsense Qualitätszirkels 
(gegenseitig, im Sinne der Community-Entwicklung - kostenfrei). 

8.2  Weiterentwicklung und Community (eine der Optionen) 
• Option A: Teilnahme am Soulsense Gathering. (Kostenpflichtig, Ermässigung) 

• Option B: Teilnahme an einer Soulsense Aus- oder Weiterbildung (mind. 1 Kurstag; 
kostenfreie Wiederholungen von Kurstagen und Hospitationen zählen ebenfalls). 

• Option C: Teilnahme an einem Soulsense Online-Tagesseminar (bereits im 
Jahresbeitrag enthalten und damit kostenfrei — gilt bei Bezug automatisch als erfüllt). 

8.3  Jahresbestätigung 
Soulsense kann jährlich eine schriftliche Bestätigung der Erfüllung der Anforderungen gemäss §§ 
8.1 und 8.2 verlangen. Das Mitglied reicht diese bis spätestens 31. Dezember des laufenden 
Mitgliedschaftsjahrs ein. Bei Nichterfüllung trotz schriftlicher Mahnung mit Nachfrist von 14 Tagen 
ist Soulsense berechtigt, die Mitgliedschaft nach § 5.4 ausserordentlich zu kündigen. 

8.4  Berufsethik 
Das Mitglied verpflichtet sich, seine Begleitungs- Tätigkeit in Übereinstimmung mit der Ethik-
Charta von Soulsense (Anhang A) und der Kompetenz-Charts auszuüben. Es orientiert sich an 
den allgemeinen Sorgfalts- und Qualitätsstandards von seriösen Berufsverbänden.  

Das Mitglied versichert, keiner Organisation anzugehören, deren Werte oder Praktiken mit der 
Ethik-Charta von Soulsense unvereinbar sind. Explizit versichert das Mitglied, kein Mitglied von 
Scientology, oder einer satanistischen Vereinigung zu sein.  
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§ 9  Geistiges Eigentum, Soulsense Qualitätslabel und Markenlizenz 

9.1 Geistiges Eigentum 

Alle im Rahmen des Qualitätszirkels zur Verfügung gestellten Inhalte, insbesondere Unterlagen, 
Konzepte, Methoden, Präsentationen und digitale Materialien, sind geistiges Eigentum der 
Soulsense GmbH. 

Das Mitglied erhält ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zur persönlichen 
Verwendung im Rahmen der eigenen Tätigkeit. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder 
kommerzielle Nutzung ausserhalb der eigenen Tätigkeit ist ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von Soulsense untersagt. 

 

9.3  Lizenzgewährung 
Mit Abschluss dieses Vertrags und ausschliesslich für die Dauer der aktiven Mitgliedschaft erteilt 
Soulsense dem Mitglied ein einfaches, nicht übertragbares und widerrufliches Nutzungsrecht 
am Soulsense Qualitätslabel. Umfang und Ausgestaltung der erlaubten Nutzung sind 
abschliessend in Anhang D (Labelrichtlinien) geregelt, der integrativer Bestandteil dieses 
Vertrags ist. 

Das Nutzungsrecht umfasst im Wesentlichen: 

• Verwendung des Qualitätslabels auf der eigenen Website und in sozialen Medien; 

• Nutzung der Bezeichnung «Soulsense Member Qualitäszirkel» in Marketingmaterialien, 
Flyern und Visitenkarten; 

• Verlinkung zu www.soulsense.ch im Zusammenhang mit der Verwendung des 
Qualitätslabels. 

 

Das Nutzungsrecht ist nicht auf Dritte übertragbar und berechtigt das Mitglied nicht, 
Unterlizenzen zu erteilen. 

9.4  Nutzungsbeschränkungen 
Das Mitglied ist insbesondere nicht berechtigt: 

• das Qualitätslabel oder die Marken an Dritte zu lizenzieren oder zu übertragen; 

• das Label in einer Weise zu verwenden, die suggeriert, das Mitglied sei ein 
Ausbildungspartner, Lehrtrainer oder offizieller Vertreter von Soulsense; 

• Domains, E-Mail-Adressen oder Social-Media-Profile zu registrieren, die «Soulsense» 
oder «Soulsense» enthalten, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Soulsense 
(ausgenommen: Kombinationen aus Soulsense + eigenem Namen, z.B. «soulsense-
mueller.ch»); 

• das Label in Verbindung mit Angeboten zu verwenden, die keinen sachlichen 
Zusammenhang mit der Soulsense-Ausbildung haben; 

• das Erscheinungsbild des Labels zu verändern, zu verfremden oder mit anderen Logos 
zu kombinieren; 

• das Label nach Beendigung der Mitgliedschaft weiterhin zu verwenden. 
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9.5  Werbepflichten bei Nutzung des Labels 
Soweit das Mitglied online oder in Printmedien für seine Tätigkeit als Soulsense-Absolventin/-
Absolvent wirbt und dabei das Qualitätslabel oder die Bezeichnung «Soulsense Member» 
verwendet, ist es angehalten: 

• einen sachlichen Hinweis auf die Soulsense-Ausbildung aufzunehmen (z.B. «ausgebildet 
bei Soulsense GmbH»); 

• seine eigene Homepage nach Möglichkeit mit www.soulsense.ch zu verlinken; 

• das Label gemäss den Vorgaben in Anhang D (Farben, Schreibweise, Mindestgrösse) 
korrekt darzustellen. 

Das Mitglied ist berechtigt, fachliche Inhalte von www.soulsense.ch unter Quellenangabe für 
eigene Marketingzwecke zu verwenden. Es wird keine gesonderte Lizenzgebühr für die 
Labelnutzung erhoben. 

9.6  Durchsetzung 
Bei einem Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen kann Soulsense das Nutzungsrecht mit 
sofortiger Wirkung widerrufen, Unterlassung gemäss Art. 55 ZGB und Art. 9 UWG verlangen 
sowie Schadenersatz nach OR geltend machen. Die Schutzrechte von Soulsense bleiben von 
einer Beendigung der Mitgliedschaft unberührt. 

§ 10  Änderung der Vertragsbedingungen 
Soulsense ist berechtigt, die Vertragsbedingungen und das Leistungsangebot des 
Qualitätszirkels anzupassen. Wesentliche Änderungen werden dem Mitglied schriftlich (per E-
Mail an die hinterlegte Adresse) mindestens 60 Tage vor Inkrafttreten mitgeteilt. Bei einer 
Beitragserhöhung von mehr als 10 % hat das Mitglied das Recht, per Ende des laufenden 
Mitgliedschaftsjahrs ausserordentlich zu kündigen (§ 5.5). Widerspricht das Mitglied einer 
sonstigen wesentlichen Änderung nicht schriftlich bis zum Inkrafttreten, gilt die Änderung als 
akzeptiert. 

§ 11  Haftungsbeschränkung 
Soulsense haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Labels.  

Jegliche Haftung wird ausbedungen: 

• Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

• Wirtschaftliche Schäden 

Das Mitglied trägt die alleinige Verantwortung für seine Begleitungs- und Coaching-Tätigkeit 
gegenüber Dritten. Die Soulsense-Ausbildung und die Mitgliedschaft im Qualitätszirkel begründen 
keine Haftung von Soulsense für Fehler oder Schäden des Mitglieds gegenüber Dritten. Es wird 
dringend empfohlen, eine berufliche Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 
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§ 12  Datenschutz (nDSG / DSGVO) 

12.1  Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Personendatenbearbeitung im Sinne des revidierten Schweizer 
Datenschutzgesetzes (nDSG; SR 235.1, in Kraft seit 1. September 2023) ist die Soulsense 
GmbH, Brunnenstrasse 6, 8575 Bürglen, info@soulsense.ch  

12.2  Bearbeitete Daten und Zwecke 
Soulsense bearbeitet folgende Personendaten des Mitglieds: 

• Identifikations- und Kontaktdaten: Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Website — zur 
Abwicklung der Mitgliedschaft, Rechnungsstellung und Kommunikation. 

• Ausbildungsnachweise: Zertifikat-/Diplomkopien — zur Prüfung der 
Aufnahmevoraussetzungen. 

• Zahlungsdaten: Kontoverbindung, Zahlungshistorie — zur Abwicklung des 
Jahresbeitrags. 

• Kommunikationsdaten: E-Mail-Korrespondenz — für Newsletter, VIP-News, 
Qualitätszirkel-Updates. Die Einwilligung in den Erhalt von Newslettern und 
Marketingkommunikation kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

. 

12.4  Weitergabe an Dritte 
Personendaten werden nur weitergegeben, soweit dies zur Vertragsabwicklung notwendig ist 
(z.B. Zahlungsdienstleister), gesetzlich vorgeschrieben oder das Mitglied ausdrücklich 
eingewilligt hat.  

12.6  Aufbewahrungsfristen 
Personendaten werden nach Ende der Mitgliedschaft für die Dauer der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist (in der Regel 10 Jahre gemäss Art. 958f OR für buchhalterisch relevante 
Daten) gespeichert und danach gelöscht. Nicht buchhalterisch relevante Daten (z.B. Marketing-
E-Mails) werden 2 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

§ 13  Diverses 

13.1  Anwendbares Recht 
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG). Zwingende Verbraucherschutzbestimmungen 
des Heimatstaates eines Mitglieds mit gewöhnlichem Aufenthaltsort ausserhalb der Schweiz 
bleiben vorbehalten, soweit sie für das Mitglied günstiger sind (Art. 120 IPRG). 

13.2  Gerichtsstand 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der 
Soulsense GmbH, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften einen anderen 
Gerichtsstand vorschreiben. Mitglieder mit Wohnsitz in der Schweiz können gemäss Art. 32 ZPO 
alternativ am Gericht ihres Wohnsitzes klagen. 
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13.3  Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Regelung ersetzt, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt (Art. 20 Abs. 2 OR). 

13.4  Schriftformerfordernis 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform (E-
Mail genügt), soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht. 

13.5  Gesamter Vertrag 
Dieser Vertrag samt Anhängen stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien über 
den Soulsense Qualitätszirkel dar und ersetzt alle früheren mündlichen oder schriftlichen 
Abmachungen zu diesem Gegenstand. 

§ 14  Anhänge 
Folgende Dokumente bilden integrale Bestandteile dieses Vertrags: 

• Anhang A: Ethik-Charta von Soulsense (www.soulsense.ch/akademie/vision/) 

• Anhang B: Richtlinien zur Nutzung des Soulsense Qualitätslabels (Labelrichtlinien) — 
vorliegend ab Seite 12. 

Unterschriften 
Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Parteien, diesen Vertrag — einschliesslich aller Anhänge — 
vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Das Mitglied bestätigt insbesondere: 

• die Ethik-Charta von Soulsense zu kennen und einzuhalten; 

• die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu haben; 

• die Widerrufsbelehrung gemäss § 4 zur Kenntnis genommen zu haben und — sofern 
digitale Inhalte sofort geliefert werden — ausdrücklich in den sofortigen Leistungsbeginn 
vor Ablauf der Widerrufsfrist einzuwilligen (Verlust des Widerrufsrechts insoweit); 

• die Richtlinien zur Nutzung des Soulsense Qualitätslabels (Anhang D) zu kennen und 
einzuhalten. 

  



Soulsense Qualitätszirkel — Mitgliedschafts- und Lizenzvertrag Version 1.0 | 2026 

© Soulsense GmbH | www.soulsense.ch Seite 11 / 12 

Anhang D 

Richtlinien zur Nutzung des Soulsense Qualitätslabels 

 

Diese Richtlinien regeln die erlaubte Nutzung des Soulsense Qualitätslabels («Label») und aller 
damit verbundenen Wort- und Bildmarken. Sie sind integraler Bestandteil des Mitgliedschafts- 
und Lizenzvertrags. Ihre Einhaltung ist Voraussetzung für das Nutzungsrecht. 

D.1  Zweck des Labels 
Das Soulsense Qualitätslabel dient der sichtbaren Dokumentation der Mitgliedschaft im 
Soulsense Qualitätszirkel und signalisiert Klientinnen und Klienten sowie der Öffentlichkeit ein 
nachweislich ausgebildetes, qualitätsorientiertes Mitglied der Soulsense-Community. 

D.2  Markenfarben 
Das Label ist ausschliesslich in den offiziellen Soulsense-Markenfarben zu verwenden: 

Primär Dunkel (Deep Purple) #59435D  /  RGB 89, 67, 93  /  CMYK 4, 28, 0, 63 

Primär Mittel (Dark Purple) #544059  /  RGB 84, 64, 89  /  CMYK 6, 28, 0, 65 

Akzent (Mauve) #867283  /  RGB 134, 114, 131  /  CMYK 0, 15, 2, 47 

Hell (Light Mauve) #B9A6AF  /  RGB 185, 166, 175  /  CMYK 0, 10, 5, 27 

Pastell Rosa (Rose) #DAC3CE  /  RGB 218, 195, 206  /  CMYK 0, 10, 5, 15 

Pastell Blush (Blush) #EACBC8  /  RGB 234, 203, 200  /  CMYK 0, 13, 15, 8 

Hintergrund (Off-White) #FCFCFC  /  RGB 252, 252, 252  /  CMYK 0, 0, 0, 1 
Abweichende Farbgebungen (z.B. einfarbig Schwarz/Weiss für Druck) sind nur nach schriftlicher Genehmigung von 
Soulsense zulässig. 
 

D.3  Erlaubte Verwendungsformen 

Darstellung Beschreibung Verwendung 

Soulsense Member 
Qualitätszirkel 

Standardschreibweise in 
Kleinbuchstaben, Markenfarben 

Alle Werbemittel, Website, 
Social Media — bevorzugte 
Form 

SOULSENSE MEMBER 
Qualitätszirkel 

Standardschreibweise in 
Kleinbuchstaben, Markenfarben 

Alle Werbemittel, Website, 
Social Media — bevorzugte 
Form 

 

 

D.4  Mindestanforderungen bei Verwendung des Labels 
• Mindestgrösse: Das Label darf nicht kleiner als 20 mm Breite verwendet werden (digital: 

min. 120 px), um die Lesbarkeit zu gewährleisten. 

• Schutzraum: Rund um das Label ist ein Schutzraum von mindestens der Höhe des 
Buchstabens «S» in «Soul» freizuhalten. Andere Texte, Logos oder Bilder dürfen diesen 
Schutzraum nicht verletzen. 
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• Hintergrund: Das Label ist auf weissem oder sehr hellem Hintergrund zu verwenden. Auf 
farbigem Hintergrund nur mit Genehmigung. 

• Verlinkung online: Bei Online-Verwendung ist das Label wenn möglich mit 
www.soulsense.ch zu verlinken. 

 

D.5  Verbotene Verwendungen 
• Das Label darf nicht verzerrt, gedreht, skaliert mit abweichendem Seitenverhältnis oder 

anderweitig verfremdet werden; 

• Das Label darf nicht in einer anderen als der in D.2 festgelegten Farbgebung verwendet 
werden (Ausnahme: einfarbig Schwarz/Weiss mit Genehmigung); 

• Das Label darf nicht in Kombination mit Logos oder Inhalten erscheinen, die mit der Ethik-
Charta von Soulsense unvereinbar sind; 

• Das Label darf nicht nach Beendigung der Mitgliedschaft — auch nicht in älteren 
Drucksachen — weiterverwendet werden. 

 

D.6  Logo-Dateien 
Die offiziellen Logo-Dateien sind nach Vertragsunterzeichnung über den persönlichen Mitglieder-
Login auf www.soulsense.ch erhältlich. 

Soulsense ist berechtigt, die Verwendung des Labels durch das Mitglied jederzeit zu überprüfen. 
Bei Verstoss gegen diese Richtlinien ergeht zunächst eine schriftliche Abmahnung mit Nachfrist 
von 7 Tagen. Bei Nichtbehebung innerhalb der Nachfrist ist Soulsense berechtigt, das 
Nutzungsrecht sofort zu entziehen und Schadenersatz nach OR geltend zu machen. 
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